
 

 
 

Verwaltungsvorlage 
Vorlage-Nr.: 1829-2008/DaDi vom 04.03.2008  
Aktenzeichen: 650-007 

Fachbereich: B/5 - Natur- und Umweltschutz 

Beteiligungen: 
B - Kreisbeigeordneter 
L - Landrat 
L/2 - Finanz- und Rechnungswesen 

Kostenstelle: 366001 Natur- und Umweltschutz, Straßen 

Beschlusslauf: Nr. Gremium Status Zuständigkeit 
 1. Kreisausschuss N Zur abschließenden 

Beschlussfassung 
 2. Infrastruktur- und 

Umweltausschuss 
Ö Zur Kenntnisnahme 

 

Betreff: Flurbereinigungsverfahren Babenhausen "Hergershäuer Wiesen" 

 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Für die Mehrzuweisung von 49.938 m² (1099,87 Werteinheiten) im Rahmen des 
Flurbereinigungsverfahrens Babenhausen „Hergershäuser Wiesen“ zu Zwecken des Naturschutzes 
übernimmt der Landkreis die erforderliche Abfindung in Höhe von 9.147,04 € gegenüber der 
Flurbereinigungsbehörde. 
 
Die Mittel in Höhe von 9.147,04 € stehen unter der Kostenstelle 366001 „Geländeerwerb für 
Naturschutzzwecke“ als Verpflichtungsermächtigung zur Verfügung.  
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Begründung: 
 
Im Bereich der Hergershäuser Wiesen (FFH- und Vogelschutzgebiet) wurden seit etwa 1990 
umfangreiche Naturschutzmaßnahmen (Wiederherstellung von Auenwiesen, 
Sandrasengesellschaften und Renaturierung der Gersprenz) durch mehrere Akteure (Landkreis, 
Naturschutzverbände, Land Hessen, Wasserverband für das Gersprenzgebiet und Kommunen) 
durchgeführt. Unter anderem zur Lösung der Landnutzungskonflikte wurde im Jahr 1995 ein 
Flurbereinigungsverfahren eingeleitet. 
 
Nach Umsetzung der Maßnahmen steht jetzt die abschließende Zuteilung der Flächen an. Dabei 
wurden auch die Flächen des Kreises innerhalb des Projektgebietes neu zugeteilt und arrondiert. Die 
Abfindungsvereinbarungen mit allen Verfahrensbeteiligten sind jetzt der Oberen 
Flurbereinigungsbehörde zur Genehmigung vorzulegen. Der Abruf der Mittel erfolgt erst nach 
Genehmigung voraussichtlich im Jahr 2009. Durch die Konzentration der Flächen in den 
naturschutzfachlich besonders wertvollen Gebietsteilen und die angestrebte  Arrondierung erhält der 
Landkreis gegenüber dem eingebrachten Altbestand eine Mehrzuweisung von Flächen für Zwecke 
des Naturschutzes. Für die Mehrzuweisung von insgesamt 49.938 m² ist ein finanzieller Ausgleich 
in Höhe von 9.147,04 € zu zahlen. 
 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
 

Kostenstelle: 366001 
Produkt: P 366-901 

Investitionsmaßnahme:  
  

Aufwendungen 2008 2009 2010 
Sachkonto:   6090000 0,00 EUR 9.147,04 EUR 0,00 EUR

Erträge 2008 2009 2010 
Sachkonto:  0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
 
 
 


